
Finanzamt 
Frankfurt am Main 
 
 
 

Servicestelle  
Finanzamt Frankfurt am Main 
 
Telefonnummer: (0 69) 25 45-0 
von Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr 
Termine nach Vereinbarung 
Gutleutstraße 118-124 
60327 Frankfurt am Main 
 

 

Bankverbindungen 
Finanzamt Frankfurt am Main 
 
Deutsche Bundesbank 
IBAN: DE07 5000 0000 0050 0015 04 
BIC: MARKDEF1500 
 
Landesbank Hessen-Thüringen 
IBAN: DE88 5005 0000 0001 0002 31 
BIC: HELADEFFXXX 
 
Gläubiger-ID: DE31ZZZ00000076720 

Hinweise 
 
 
Informationen über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum Datenschutz 
finden Sie auf www.finanzamt.de. 
 
Formulare und Anträge einfach über 
www.elster.de einreichen: 
 

 

 

         

        

 

 

 

 

 

  

 

Nachweis für Wiederverkäufer von Erdgas und/oder Elektrizität für 

Zwecke der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 
(§ 13b Abs. 2 Nr. 5 Buchstabe b und Abs. 5 UStG) 

 

Hiermit wird zur Vorlage bei dem leistenden Unternehmer bzw. unternehmerischen Leistungs-

empfänger bescheinigt, dass 
 

Otark Energy Services GmbH, Bockenheimer Landstr. 2-4, 60306 Frankfurt 

 

 

Wiederverkäufer von 
 

   Erdgas 1)      Elektrizität 2)  
 ja 

 

im Sinne von § 3g Abs. 1 UStG ist und 
 

   unter der Steuernummer 2614 240 97801 
 

   unter der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE 456 385 761 
 

registriert ist. 
 

Diese Bescheinigung verliert ihre Gültigkeit mit Ablauf des: 30.05.2027. 
(Die Gültigkeitsdauer der Bescheinigung ist auf einen Zeitraum von längstens drei Jahren nach Ausstellungsdatum zu beschränken.) 

 

 
(Dienstsiegel) 

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

 

Finanzamt Frankfurt am Main, Postfach 11 08 62, 60043 Frankfurt am Main  

 

 
Aktiva Steuerberatungsge-
sellschaft mbH 
Am Nesseufer 14 
26789 Leer 
 

Steuernummer/ 014 240 9780 1 - K07 
Geschäftszeichen  

Bearbeitung  

Kontakt https://finanzamt.hessen.de/kontakt 

Datum 18.05.2026 
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1) Für empfangene Lieferungen von Erdgas im Sinne von § 13b Abs. 2 Nr. 5 Buchstabe b UStG wird die Steuer vom Leistungsempfänger geschuldet 

(§ 13b Abs. 5 Satz 3 UStG). 
2) Für Lieferungen von Elektrizität im Sinne von § 13b Abs. 2 Nr. 5 Buchstabe b UStG wird die Steuer vom Leistungsempfänger geschuldet, wenn 
auch der Vertragspartner Wiederverkäufer im Sinne von § 3g Abs. 1 UStG ist (§ 13b Abs. 5 Satz 4 UStG). 

 


